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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Der Verfassungsartikel für Radio und
Fernsehen, der am 2. Dezember dem
Volk unterbreitet wird, ist weder schön
noch gut. Schön ist er nicht, weil die
Formulierung allzu deutlich
durchschimmern lässt, dass es dem Parlament

- oder zumindest einer stattlichen
Mehrheit der Volksvertreter - weniger
darum gegangen ist, eine Verfassungsgrundlage

für eine freiheitliche
Medienordnung zu schaffen, als Radio und
Fernsehen in den Griff zu bekommen.
Die Verankerung der Beschwerdekommission

in Art.55bls ist dafür ebenso ein
Hinweis wie der protektionistische
Absatz 4, der eine Rücksichtnahme auf
Stellung und Aufgabe anderer
Kommunikationsmittel, vor allem der Presse,
fordert. Und der Artikel ist nicht gut,
weil er zu vieles beinhaltet, das eigentlich

in der Gesetzgebung festgeschrieben
werden müsste. Dadurch fehlt ihm

die Prägnanz und Klarheit jenes Verfassungsgrundsatzes, auf den sich die Printmedien

stützen und der eindeutig und unmissverständlich lautet: «Die Pressefreiheit
ist gewährleistet.»
Aber der Bundesrat, der nach den 1957 und 1976 erlittenen Abfuhren bei den
Abstimmungen über einen Radio- und Fernsehartikel sich ursprünglich durch die
Verfassung nur noch die Kompetenz zur Gesetzgebung erteilen lassen wollte, braucht
diesen Artikel dringend. Eine Medienordnung auf der Grundlage allein eines
veralteten, aus dem letzten Jahrhundert stammenden Post- und Telegrafenartikels oder
des verfassungsmässig und rechtlich nicht abgesicherten Verordnungsweges
aufzubauen, ist angesichts der stürmischen Entwicklung im Kommunikations- und
Informationswesen schlicht unzumutbar. Allein um den Bundesrat aus der peinlichen
Lage der Regierungsunfähigkeit in diesem Bereich zu befreien, muss dem Radio-
und Fernsehartikel zugestimmt werden. Der Rechtsunsicherheit, die von vielen
schamlos ausgenützt wird, muss ein Ende gesetzt werden.
Dem Ja, das ich am 2. Dezember in die Urne legen werde, fehlt indessen jede
Überzeugungskraft. Dies gewiss nicht nur, weil der nun vorliegende Verfassungsartikel
weniger für ein freiheitliches als für ein am Gängelband geführtes Radio und
Fernsehen garantiert, sondern weil die Landesregierung trotz ihrer unkomfortablen
Rechtslage wenig für eine klare, zukunftsorientierte Medienpolitik getan hat. Was
sie - zumeist auf dem Verordnungswege - in bezug auf Lokalrundfunk,
Satellitenfernsehen, Pay-TV und Videotex provisorisch beschloss, war mehr vom Geist, es
allen ein wenig recht zu machen, als von Klarsicht geprägt. Herausgekommen ist
dabei insgesamt wenig Erfreuliches, und zufrieden ist eigentlich niemand. Sie dafür
mit dem Entzug einer Verfassungsgrundlage zu bestrafen, wäre indessen kurzsichtig.

Durch eine solche allein kann nämlich der Bundesrat verpflichtet werden, endlich

eine Medienpolitik zu betreiben, der die Kommunikationsbedürfnisse des Volkes

und nicht die Expansionsgelüste geschäftstüchtiger Medienkonzerne und die
politischen und wirtschaftlichen Interessen kleiner, aber einflussreicher Interessengruppen

zugrunde liegt. r „Mitfreundlichen Grussen

^ '

Art. 55bis
1 Die Gesetzgebung über Radio und
Fernsehen sowie über andere Formen der
öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung

von Darbietungen und Informationen
ist Sache des Bundes.
2 Radio und Fernsehen tragen zur kulturellen

Entfaltung, zurfreien Meinungsbildung
sowie zur Unterhaltung der Zuhörer und
Zuschauer bei. Sie berücksichtigen die
Eigenheiten des Landes und die Bedürfnisse
der Kantone. Sie stellen die Ereignisse
sachgerecht dar und bringen die Vielfalt
derAnsichten angemessen zum Ausdruck.
3 Die Unabhängigkeit von Radio und
Fernsehen sowie die Autonomie in der Gestaltung

von Programmen sind im Rahmen von
Absatz 2 gewährleistet.
4 Auf Stellung und Aufgabe anderer
Kommunikationsmittel, vor allem der Presse, ist
Rücksicht zu nehmen.
5 Der Bund schafft eine unabhängige
Beschwerdeinstanz.
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